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8. Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem 
RdErl. gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

9. Inkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

An
die nachgeordneten Geschäftsbereiche 
das Landesverwaltungsamt

223115
Richtlinie Schulinfrastruktur; 

Dritte Änderung

RdErl. des MB vom 20. Juli 2022 - 35-813 47-10

Bezug:
RdErl. des MB vom 4. Juni 2018 (MBI. LSA S. 222), zuletzt geändert durch I 
RdErl. vom 20. Oktober 2020 (MBL LSA S. 451)

* ’ I

I

1. Nummer 4.8 des Bezugs-RdErl. erhält folgende Fas
sung;

„4.8 Im Jahr 2026 können Zuwendungen nur für Investi
tionsvorhaben oder selbständige Abschnitte von Investi
tionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31.12.2025 
vollständig abgenommen wurden und die im Jahr 2026 
vollständig abgerechnet werden.“

2, Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

An
das Landesverwaltungsamt
die Landkreise, kreisfreien Städte, kreisangehörigen Einhelts- und Ver
bandsgemeinden, sowie die Träger von Schulen in freier Trägerschaft

H. Ministerium für Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt

Ordnung des Universitätsklinikums Halle (Saale) 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 

Einundzwanzigste Änderung

Bek. des MWU vom 5. Juli 2022 - 53-7010/19/H MG

Die in der Sitzung des Aufsichtsrates des Universitäts
klinikums Halle (Saale) am 15. Juni 2022 beschlossene und 
vom Ministerium am 5. Juli 2022 gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 
des Hochschulmedizingesetzes des Landes Sachsen- 
Anhalt vom 12. August 2005 (GVBI. LSA S, 508), zuletzt 
geändert durch Artikel 14 Abs. 16 des Gesetzes vom 
13. Juni 2018 (GVBI. LSA S. 72,118), genehmigte Satzung 
zur Änderung der Ordnung des Universitätsklinikums Halle 
(Saale). Anstalt des öffentlichen Rechts, wird in der Anlage 
bekannt gemacht.

Anlage

Artikel 1
Änderung der Ordnung

1. In § 7 Abs. 5 Satz 1 wird gestrichen

Ziff2. die Vertretung des Universitätsklinikums in 
Rechtsangelegenheiten nach innen und außen 
in Abstimmung mit dem Ärztlichen Direktor,

2. Nachfolgend wird in § 7 Abs. 5 Satz 1 dann Ziffer 3 zu 
Ziff. 2 und Ziff. 4 zu Zifför 3.

3. In § 14 Abs. 3 Satz 1 der Ordnung wird ersetzt

- ZD 16 - Medizincontrolling, MDK-Management und
Kodierung

durch
- ZD 16 - Erlössicherung und Recht.

4. Die Anlage der Ordnung wird wie folgt geändert:

Unter Nr. 4 Sonstige Einrichtungen nach § 14 Abs. 3 
der Ordnung des Universitätsklinikums

wird ersetzt

ZD 16 - Medizincontrolling, MDK-Management und
Kodierung

durch
ZD 16 - Erlössicherung und Recht.

Artikel 2 
Veröffentlichung

Die Veröffentlichung dieser Satzung erfolgt im Ministerial
blatt des Landes Sachsen-Anhalt sowie im Intranet des 
Universitätsklinikums Halle (Saale).

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
MBL LSA mit Rückwirkung zum 01.06.2022 in Kraft.

Bezug:
Anlage der Bek. des MW vom 2. August 2011 (MBL LSA S. 410), zuletzt 
geändert durch Anlage der Bek. vom 19. Oktober 2021 (MBI. LSA S. 709)
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